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Rechnung getragen werden kçnne und d�rfe, dann hieße
das im Umkehrschluss, dass die Zivilgerichte diese Fest-
stellungen individuell nicht treffen kçnnen. Karlsruhe habe
sozusagen einen Beurteilungsvorbehalt.36 Dies �berzeugt
nicht. Denn dann kçnnten gravierende Verfahrensverstçße,
also solche, die sogar Art. 20 Abs. 3 GG verletzen, nur vor
dem BVerfG angefochten werden. Gegen einfache Grund-
rechtsverstçße g�be es ordentlichen Rechtsschutz und die
anschließende Mçglichkeit einer Verfassungsbeschwerde.
Gerade bei besonders schwerwiegenden Grundrechtsver-
letzungen bedarf es aber eines besonders effektiven Rechts-
schutzes. Durch den grunds�tzlichen Fingerzeig nach
Karlsruhe entst�nde eine Rechtsschutzl�cke, die mit
Art. 19 Abs. 4 GG unvereinbar w�re und zudem gegen das
Willk�rverbot gem. Art. 3 GG verstoßen w�rde.
Es bleibt zu hoffen, dass die Instanzgerichte die immer
deutlicher werdenden Worte des BVerfG vernehmen und

(endlich) angemessen ber�cksichtigen. Mit Blick auf die
Berliner Gerichte verbleiben Zweifel. J�ngst erließ deren
Pressekammer ein einstweiliges Unterlassungsgebot, er-
neut unter Verletzung der Grunds�tze zur prozessualen
Waffengleichheit. Die Verfassungsbeschwerde tr�gt das
Aktenzeichen 1 BvR 123/21. Auf Antrag hat die Kammer
die Vollziehung der einstweiligen Verf�gung bis zur Ent-
scheidung �ber den Widerspruch eingestellt, auch wenn
man „die Antragsgegnerin nicht in ihrem Recht auf pro-
zessuale Waffengleichheit verletzt [sehe], da die [nicht
mitgeteilten; Anm. des Verfassers] Hinweise zu Lasten
der Antragstellerin gingen und zu einer teilweisen An-
tragsr�cknahme f�hrten.“

36 So OLG Kçln, Zur�ckweisungsbeschluss v. 8. 10. 2018 – 15 U 110/18 –
(unverçffentlicht).

RA Dr. Sebastian Meyer, LL.M. und RA Dr. Christoph Rempe*

Aktuelle Rechtsentwicklungen bei Suchmaschinen
im Jahre 2020

Kurz und Knapp

Der Bericht gibt einen �berblick �ber die rechtlichen
Entwicklungen im Zusammenhang mit Suchmaschinen.
Ber�cksichtigt sind gerichtliche Entscheidungen, wis-
senschaftliche Aufs�tze und sonstige Verçffentlichun-
gen aus dem letzten Jahr. Der Bericht kn�pft damit an
den �berblick des Vorjahres (K&R 2020, 267 ff.) an.

I. Einleitung
Nachdem das vorausgegangene Jahr ganz im Zeichen meh-
rerer Entscheidungen des EuGH und des BVerfG zum
Recht auf Vergessenwerden stand, gab es dieses Jahr zwei
weitere wichtige Entscheidungen des BGH zur Reichweite
und den Voraussetzungen des datenschutzrechtlichen Lç-
schungsanspruchs. Ein unter dem Schlagwort „Overblo-
cking“ weiterhin aktuelles Thema in dem Zusammenhang
ist außerdem die Reichweite der Haftung von Suchmaschi-
nenbetreibern als Intermedi�re, die regelm�ßig Gegenstand
von gerichtlichen Verfahren ist und mit der sich auf Vor-
lage des BGH nun der EuGH besch�ftigen muss. Andere
datenschutzrechtliche Themen im Zusammenhang mit der
Nutzung von Suchmaschinen werden dagegen trotz der
steigenden Bedeutung der DSGVO-Bestimmungen mit
Ausnahme einzelner Aspekte kaum diskutiert. Stattdessen
drohen den marktm�chtigen Suchmaschinenbetreibern
weiterhin kartellrechtliche Schwierigkeiten.

II. Marktentwicklung

1. Markt f�r Suchmaschinen und Marktanteile
Der Markt f�r Suchmaschinen ist seit Jahren aufgeteilt und
neue Anbieter hatten in der Vergangenheit keine Chance,

sich langfristig mit relevanten Marktanteilen zu etablieren.
Google verf�gt konstant �ber einen Marktanteil von mehr
als 90 %, der sich nur minimal ver�ndert.1 In Deutschland
lag Google fr�her sogar bei mehr als 95 %, n�hert sich aber
mittlerweile dem weltweiten Durchschnitt an.2 Bei einer
Gesamtbetrachtung f�r das Jahr 2020 hat Statcounter f�r
Google einen Marktanteil von 91,86 % global und von
91,59 % in Deutschland errechnet. Das Konkurrenzange-
bot bing von Microsoft kommt zum Vergleich auf 2,71 %
weltweit und auf 5,23 % in Deutschland. Die Suchmaschi-
ne DuckDuckGo, die ausdr�cklich mit ihrer Datenschutz-
freundlichkeit wirbt, verzeichnet einen steten Anstieg ihres
Marktanteils, allerdings insgesamt auf niedrigem Niveau.3
F�r den chinesischen Markt gibt es außerdem mit Baidu
einen großen regionalen Anbieter, der damit auch weltweit
immerhin auf einen Marktanteil von einem Prozent
kommt. �hnlich verh�lt es sich mit dem Angebot von
Yandex, das sich prim�r an den russischen und osteuro-
p�ischen Markt richtet.

Es kçnnte allerdings Bewegung in den Markt kommen,
wenn mit Apple einer der großen IT-Konzerne ebenfalls
eine eigene Suchmaschine anbieten w�rde. Apple h�tte
den Vorteil, dass der eigene Browser (Safari) und die
Betriebssysteme (iOS, MacOS) auf eine entsprechende
Suchmaschine umgestellt werden kçnnten und so mçgli-
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* Die Autoren sind Rechtsanw�lte in der Soziet�t BRANDI Rechtsanw�lte
und haben den Beitrag mit Unterst�tzung von Frau Johanna Schmale
verfasst. Mehr �ber die Autoren erfahren Sie auf S. VIII. Alle zitierten
Internetquellen wurden zuletzt abgerufen am 3. 3. 2021.

1 Auswertung laut Statcounters GlobalStats, abrufbar unter https://gs.statco
unter.com/search-engine-market-share/all/worldwide/2020.

2 Vgl. f�r die Marktanteile in Deutschland https://gs.statcounter.com/search-
engine-market-share/all/germany/2020.

3 Vgl. f�r das Datenschutzkonzept von DuckDuckGo die Ausf�hrungen
unter https://duckduckgo.com/privacy; zu den Marktanteilen vgl. neben
Statcounter auch https://de.statista.com/statistik/daten/studie/225953/um
frage/die-weltweit-meistgenutzten-suchmaschinen/.



cherweise schnell ein relevanter Marktanteil erreichbar ist.
Bisher kooperiert Apple f�r die Internetsuche mit Google,
wof�r Apple erhebliche Zahlungen von Google erh�lt.
Wegen dieser Kooperation sieht sich Google ohnehin
schon einer Kartellklage in den USA ausgesetzt.4 Offiziell
�ußert sich Apple zu der Thematik nicht, der Ausbau der
Suchfunktion bei Apple zu einer Websuche kçnnte aber
durchaus naheliegend sein. Teilweise wird bereits dar�ber
spekuliert, dass die Aufnahme von Internetergebnissen in
Ergebnisse der Apple-Suche, verst�rkte Aktivit�ten der
Webcrawler von Apple und personelle Neueinstellungen
von Suchmaschinen-Experten auf ein solches Vorhaben
hindeuten w�rden.5

2. Kartellrecht

a) 10. GWB-Novelle

Durch die 9. GWB-Novelle, die im Juni 2017 in Kraft
getreten ist, wurden erstmals digitale M�rkte mit ihren
Besonderheiten kartellrechtlich erfasst.6

Im Jahr 2019 wurde von dem Bundesministerium f�r Wirt-
schaft und Energie ein Referentenentwurf zu einer 10.
GWB-Novelle (GWB-Digitalisierungsgesetz) vorgelegt,
wonach spezielle Regelungen f�r digitale M�rkte, den Um-
gang mit Daten und die Regulierung von Online-Plattfor-
men in das GWB eingef�gt werden sollen.7 Der Bundestag
hat den Gesetzentwurf am 14. 1. 2021 verabschiedet.8

Das Gesetz zur �nderung des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschr�nkungen f�r ein fokussiertes, proaktives
und digitales Wettbewerbsrecht 4.0 und anderer Bestim-
mungen (GWB-Digitalisierungsgesetz) wurde daraufhin
am 18. 1. 2021 im Bundesgesetzblatt verk�ndet.9

Die wichtigste �nderung in Bezug auf Suchmaschinen wie
Google ist der neue § 19a GWB, wonach das Bundeskar-
tellamt nun explizit auch gegen marktm�chtige Digital-
konzerne im Wege der Missbrauchsaufsicht vorgehen
kann.10

b) Kartellverfahren gegen Google

Die EU-Kommission hatte mit Beschluss vom 27. 6. 2017
gegen die Google-Mutter Alphabet eine Geldbuße in Hçhe
von 2,42 Mrd. Euro verh�ngt, weil das Unternehmen seine
marktbeherrschende Stellung als Suchmaschinenbetreiber
missbraucht habe, indem es seinem Preisvergleichsdienst
einen unrechtm�ßigen Vorteil verschafft habe.11 Gegen
diesen Beschluss haben Google und Alphabet Klage beim
EuG erhoben. Am 12. 2. 2020 fand vor dem EuG die
m�ndliche Verhandlung in der Rs. T-612/17 zum Miss-
brauch einer marktbeherrschenden Stellung durch Vor-
zugsbehandlung des eigenen Preisvergleichsdienstes
statt.12 Die Entscheidung steht noch aus. Beim EuG sind
außerdem noch zwei weitere Klagen von Google gegen
Bußgeldbescheide der Kommission anh�ngig, die zum
einen wegen illegaler Praktiken bei Android-Mobilger�ten
zur St�rkung der beherrschenden Stellung der eigenen
Suchmaschine (T-604/18) und zum anderen wegen Miss-
brauchs einer marktbeherrschenden Stellung auf dem
Markt der Onlinewerbung (T-339/19) verh�ngt wurden.13

Auch in den USA laufen Kartellverfahren gegen Google.
Die US-Regierung und elf US-Bundesstaaten werfen Goo-
gle in einer Kartellklage vor dem U. S. District Court for
the District of Columbia unter anderem vor, durch wettbe-
werbswidrige Praktiken unrechtm�ßig Monopole aufrecht-
zuerhalten.14 Google solle bei Suchergebnissen und im
Werbegesch�ft Konkurrenten benachteiligt haben. Durch

ausschließende Vereinbarungen mit Smartphone-Herstel-
lern stelle Google zum Beispiel sicher, dass die Google-
Suchmaschine in den Browsern der Handys voreingestellt
ist.15 Dadurch w�rden Konkurrenten geschw�cht und vom
Markt ausgeschlossen.16 Google wehrte sich gegen die
Vorw�rfe, unter anderem mit dem Argument, Konsumen-
ten kçnnten selbst entscheiden, welche Suchmaschine sie
benutzen wollten.17

c) Zivilrechtliche Missbrauchsverfahren gegen Google

Das LG M�nchen I musste sich in zwei Verfahren mit der
Zusammenarbeit von Google mit der Bundesrepublik
Deutschland zur bevorzugten Einblendung des Gesund-
heitsportals des Bundes bei Google in sog. Knowledge
Panels befassen.18 Darin sah das LG M�nchen I eine Ver-
einbarung, die eine Einschr�nkung des Wettbewerbs be-
wirkt19 und hat daher auf Antrag des Anbieters eines
anderen Gesundheitsportals die Zusammenarbeit im Wege
der einstweiligen Verf�gung untersagt.20

III. Kontextsensitive Werbung
Nachdem sich in den Vorjahren die Diskussion �ber die
Nutzung fremder Marken als Keyword f�r Anzeigen weg
von Anzeigen bei Suchmaschinenbetreibern hin zu An-
zeigen in Online-Plattformen verlagert hatte,21 stand die-
ses Jahr wieder vermehrt die Nutzung von Keywords bei
Suchmaschinen in Vordergrund.

1. AdWords-Anzeigen und Markenrecht
Der BGH musste sich mit einer AdWords-Anzeige von
Amazon befassen.22 Amazon hatte bei der Suchmaschine
Bing die Begriffe „Vorwerk“, „Kobold“ und „Tiger“ als
Schl�sselbegriffe gebucht. Bei Eingabe dieser Begriffe
wurden dann Werbeanzeigen von Amazon angezeigt, die
wiederum den Begriff „Vorwerk“ enthielten. Die Treffer
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4 US-Justizministerium, Pressemitteilung 20-1124 v. 20. 10. 2020, online
abrufbar unter https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-sues-
monopolist-google-violating-antitrust-laws, dazu ausf�hrlich unten 2. b).

5 Wirtschaftswoche v. 29. 10. 2020, online abrufbar unter https://www.wiwo.
de/technologie/digitale-welt/rivalitaet-mit-google-apples-suchmaschine-
koennte-ein-erfolg-werden-unter-dieser-bedingung/26571734.html; Hei-
se News v. 7. 1. 2021, online abrufbar unter https://www.heise.de/hinter
grund/Milliarden-Spiel-gegen-Google-Baut-Apple-eine-eigene-Suchma
schine-5005638.html.

6 Vgl. Meyer/Rempe, K&R 2018, 217 f. m. w. N.
7 Meyer/Rempe, K&R 2020, 267, 268.
8 https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw02-de-digitali

sierungsgesetz-gwb-814250; dazu u. a. Kçrber, MMR 2020, 290.
9 BGBl. I S. 2, abrufbar unter: https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__

bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s0002.pdf%27%5D_
_1613402827914.

10 Ausf�hrlich zu dessen Hintergrund und der Vereinbarkeit mit dem Unions-
recht Gr�nwald, MMR 2020, 822.

11 Dazu Meyer/Rempe, K&R 2018, 217, 218.
12 EuG, M�ndliche Verhandlung zu Google-Bußgeld (Preisvergleich),

MMR-Aktuell 2020, 426165.
13 Dazu Meyer/Rempe, K&R 2020, 267, 268; dies., K&R 2019, 221, 222.
14 Klage vom 20. 10. 2020 – 1:20-cv-03010, abrufbar unter: https://www.bgbl.

de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl
121s0002.pdf%27%5D__1613402827914.

15 Klage vom 20. 10. 2020 – 1:20-cv-03010, insb. Rn. 52 ff.
16 Klage vom 20. 10. 2020 – 1:20-cv-03010, Rn. 57.
17 Stellungnahme „A deeply flawed lawsuit that would do nothing to help

consumers“ von Google, 20. 10. 2020, abrufbar unter: https://blog.google/
outreach-initiatives/public-policy/response-doj.

18 LG M�nchen I, 10. 2. 2021 – 37 O 15721/20 und 37 O 15720/20, GRUR-
RS 2021, 1338 und GRUR-RS 2021, 1339; dazu: Kendziur, GRUR-
Prax. 2021, 123.

19 LG M�nchen I, 10. 2. 2021 – 37 O 15721/20, GRUR-RS 2021, 1338,
Rn. 64 ff.

20 Dazu ausf�hrlich Kendziur, GRUR-Prax. 2021, 123.
21 Dazu: Meyer/Rempe, K&R 2020, 267, 268 f.; dies., K&R 2019, 221, 223.
22 BGH, 15. 10. 2020 – I ZR 210/18, GRUR 2020, 1311 ff. – Vorwerk; dazu

Bings, GRUR-Prax 2021, 17.



f�hrten �ber einen Link jeweils zu einer Liste konkreter
Warenangebote auf dem Amazon-Marketplace. Darin
wurden zum Teil gebrauchte Originalprodukte von Vor-
werk, zum Teil aber auch Produkte anderer Hersteller
angeboten. Dagegen ging Vorwerk vorrangig aus ihrer
Wortmarke „Vorwerk“, aber auch lauterkeitsrechtlich
vor.23 Der BGH hat entschieden, dass Vorwerk kein mar-
kenrechtlicher Unterlassungsanspruch zustehe.24 Die Ver-
wendung des Zeichens „Vorwerk“ in der Anzeige von
Amazon f�hre nicht zu einer Verletzung der Herkunfts-
funktion der Marke. Auf Grundlage der bisherigen Recht-
sprechung zu Markenverletzungen durch AdWords-Anzei-
gen hat der BGH noch einmal klargestellt, dass die her-
kunftshinweisende Funktion der Marke erst dann beein-
tr�chtigt ist, wenn aus der Anzeige f�r einen normal infor-
mierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzer
nicht oder nur schwer erkennbar ist, ob die beworbene
Ware vom Inhaber der Marke oder einem Dritten
stammt.25 Insoweit f�hre aber allein die Tatsache, dass
Vorwerk selbst �ber den Amazon-Marketplace keine Wa-
ren anbietet noch nicht zu einer Verletzung der Herkunfts-
funktion der Marke. Diese w�re n�mlich nur verletzt, wenn
�ber die betriebliche Herkunft der mit der Marke bewor-
benen Produkte get�uscht w�rde, nicht aber, wenn sich die
T�uschung allein auf die Identit�t des Anbietenden be-
zieht.26 Allerdings ist der BGH der Auffassung, dass die
konkrete Anzeige mçglicherweise nach § 5 Abs. 1 S. 2
Nr. 1 UWG irref�hrend ist, weil �ber die Anwesenheit
von Vorwerk auf dem Amazon-Marketplace get�uscht
wird. Insoweit hat der BGH den Fall jedoch an das Be-
rufungsgericht zur�ckverwiesen, das nun pr�fen muss, ob
eine T�uschung �ber die Anwesenheit von Vorwerk auf
der Plattform von Amazon geeignet ist, den angesproche-
nen Verbraucher zu einer gesch�ftlichen Entscheidung zu
veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen h�tte.27

Einen ungewçhnlichen Fall hatte das OLG Frankfurt a. M.
zu entscheiden.28 In einem einstweiligen Verf�gungsver-
fahren ging der Inhaber eines Unternehmenskennzeichens
gegen einen Wettbewerber wegen einer AdWords-Anzei-
ge vor, wobei jedoch der Suchmaschinenbetreiber das
Keyword ohne Zutun des Werbenden mit dessen Anzeige
verkn�pft hatte. Darin sah das OLG Frankfurt a. M. keine
Kennzeichenverletzung und verneinte eine Haftung des
Werbenden. Wenn �berhaupt komme nur eine Stçrerhaf-
tung des Werbenden in Betracht, da er die Verkn�pfung
des Keywords mit seiner Anzeige unstreitig nicht selbst
veranlasst hatte.29 Eine Stçrerhaftung hat das OLG Frank-
furt a. M. jedoch ausgeschlossen, da der Werbende erst ab
Kenntnis von der Verkn�pfung des Unternehmenskenn-
zeichens mit seiner Anzeige durch Google hafte. Von
dieser Verkn�pfung der Anzeige mit dem Unternehmens-
kennzeichen habe der Werbende jedoch nach den Fest-
stellungen des OLG Frankfurt a. M. erst mit der Abmah-
nung erfahren, so dass eine Stçrerhaftung ausscheide.30

Ob die nach dem Zeitpunkt der Abmahnung noch verçf-
fentlichten Anzeigen in diesem Fall grunds�tzlich eine
Stçrerhaftung begr�nden kçnnen, ließ das OLG Frankfurt
a. M. offen.31 Jedenfalls fehle es an der f�r eine Kenn-
zeichenverletzung notwendigen markenm�ßigen Benut-
zung des Unternehmenskennzeichens durch den Werben-
den. Der verst�ndige Internetnutzer erwarte in einem von
der Trefferliste r�umlich, farblich oder auf andere Weise
abgegrenzten Bereich „Anzeigen“ nicht ausschließlich
Angebote des Zeicheninhabers.32 Dem Internetnutzer sei
vielmehr bekannt, dass regelm�ßig Dritte bezahlte An-

zeigen bei Suchmaschinen schalten, so dass er keinen
Anlass zu der Annahme habe, die Eingabe eines Unter-
nehmenskennzeichens als Suchwort weise in der Anzei-
genspalte allein Angebote des Kennzeicheninhabers auf.33

2. AdWords-Anzeigen und Wettbewerbsrecht
Auch die Inhalte von AdWords-Anzeigen standen ver-
mehrt im Fokus der wettbewerbsrechtlichen Rechtspre-
chung. So warb in einem Fall, den das OLG D�sseldorf
zu entscheiden hatte, ein Legal-Tech-Anbieter in einer
Anzeige f�r Dienstleistungen zur Geltendmachung von
Fluggastrechten mit dem Text „bis zu 600,00 J Entsch�-
digung f�r Sie“.34 Diese Anzeige hielt das OLG D�sseldorf
f�r irref�hrend, da nicht angegeben wurde, dass eine Pro-
vision in Hçhe von 20 bis 30 % des wegen der Flugver-
sp�tung ausgezahlten Entsch�digungsbetrags zuz�glich
Umsatzsteuer einbehalten w�rde. Insoweit war das OLG
D�sseldorf zwar der Auffassung, dass es sich bei der
AdWords-Anzeige erkennbar um eine unvollst�ndige
Kurzangabe handele, die �hnlich einer �berschrift dazu
einlade, die ausf�hrliche und pr�zise Information zur
Kenntnis zu nehmen. Erforderlich sei dann allerdings, dass
die irrtumsausschließenden Angaben mit Hilfe eines auf
die Internetseite verweisenden Links erreichbar seien.35

Dann m�ssten aber die Angaben auf der sich �ber den Link
çffnenden Internetseite vollst�ndig und unmissverst�nd-
lich sein, was nicht der Fall war. Im Ergebnis waren daher
nach Auffassung des OLG D�sseldorf sowohl die Ad-
Words-Anzeige als auch der Text auf der Internetseite
selbst irref�hrend und somit wettbewerbswidrig.36

IV. Suchmaschinenoptimierung
Das Konzept der Suchmaschinenoptimierung basiert da-
rauf, dass spezialisierte Dienstleister f�r sich in Anspruch
nehmen, aufgrund ihrer Expertise eine bessere Platzierung
von Ergebnissen in der Trefferliste erreichen zu kçnnen.37

Ausgangspunkt ist dabei die Tatsache, dass Google und
andere Betreiber von Suchmaschinen in der Vergangenheit
ihren Ranking-Algorithmus nicht offengelegt haben, mit
dem die Relevanz von Inhalten f�r Suchanfragen ermittelt
wird.38 An dieser Stelle hat die Europ�ische Union ange-
setzt und mit ihrer „Verordnung zur Fçrderung von Fairness
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23 BGH, 15. 10. 2020 – I ZR 210/18, GRUR 2020, 1311 ff. – Vorwerk.
24 BGH, 15. 10. 2020 – I ZR 210/18, GRUR 2020, 1311, 1315, Rn. 44 ff. –

Vorwerk.
25 BGH, 15. 10. 2020 – I ZR 210/18, GRUR 2020, 1311, 1315, Rn. 46 –

Vorwerk.
26 BGH, 15. 10. 2020 – I ZR 210/18, GRUR 2020, 1311, 1315, Rn. 49 –

Vorwerk.
27 BGH, 15. 10. 2020 – I ZR 210/18, GRUR 2020, 1311, 1316, Rn. 59 –

Vorwerk.
28 OLG Frankfurt a. M., 19. 3. 2020 – 6 U 240/19, GRUR-RR 2020, 490 ff. =

WRP 2020, 904 – Aligner; dazu: Heinzke, GRUR-Prax 2020, 338.
29 OLG Frankfurt a. M., 19. 3. 2020 – 6 U 240/19, GRUR-RR 2020, 490, 491,

Rn. 14 ff. – Aligner.
30 OLG Frankfurt a. M., 19. 3. 2020 – 6 U 240/19, GRUR-RR 2020, 490, 491,

Rn. 18 – Aligner.
31 OLG Frankfurt a. M., 19. 3. 2020 – 6 U 240/19, GRUR-RR 2020, 490, 491,

Rn. 19 – Aligner.
32 OLG Frankfurt a. M., 19. 3. 2020 – 6 U 240/19, GRUR-RR 2020, 490, 491,

Rn. 21 – Aligner.
33 OLG Frankfurt a. M., 19. 3. 2020 – 6 U 240/19, GRUR-RR 2020, 490 –

Aligner.
34 OLG D�sseldorf, 17. 7. 2020 – I-15 U 76/19, GRUR-RS 2020, 16408.
35 OLG D�sseldorf, 17. 7. 2020 – I-15 U 76/19, GRUR-RS 2020, 16408,

Rn. 70.
36 OLG D�sseldorf, 17. 7. 2020 – I-15 U 76/19, GRUR-RS 2020, 16408,

Rn. 71.
37 Bierschenk, JA 2020, 648 mit einem Beispielfall zur vertraglichen Bewer-

tung von Vereinbarungen zur Suchmaschinenoptimierung.
38 Kalbhenn, MMR-Aktuell 2020, 431467 �ber die „Macht der Algorith-

men“.



und Transparenz f�r gewerbliche Nutzer von Online-Ver-
mittlungsdiensten“ neue rechtliche Vorgaben eingef�hrt.39

Suchmaschinen sind zwar keine Vermittlungsdienste wie
beispielsweise der Amazon Marketplace oder eBay, aller-
dings sind Online-Suchmaschinen gem. Art. 2 Nr. 5 P2B-
VO separat erfasst und in den Anwendungsbereich gem.
Art. 1 Abs. 2 P2B-VO einbezogen. F�r Online-Suchmaschi-
nen ergibt sich aus Art. 5 Abs. 2 P2B-VO insbesondere die
Pflicht, Informationen zu den Hauptparametern f�r das
Ranking sowie zu �nderungen der Reihenfolge oder Aus-
listungen einzelner Ergebnisse offenzulegen.40

Parallel hat Google auch die eigenen Richtlinien im Som-
mer 2020 �berarbeitet und zus�tzliche Regelungen gegen
das sogenannte Clickbaiting verçffentlicht.41 Unter Click-
baiting werden Gestaltungen verstanden, bei denen unter
Vorspiegelung falscher bzw. irref�hrender Inhalte ein Nut-
zer dazu bewegt werden soll, einen Link anzuklicken, der
nicht zu den gew�nschten Inhalten f�hrt.42 Aus Sicht von
Google wirken sich sowohl das Clickbaiting als auch an-
dere Methoden zur Suchmaschinenoptimierung negativ auf
die Nutzererfahrung („User Experience“) aus, wenn letzt-
lich keine passenden Ergebnisse angezeigt werden. Betrof-
fen sind dabei sowohl die eigentlichen Trefferlisten als
auch zus�tzlich eingeblendete Werbung. In beiden Berei-
chen ist die Grenze zwischen der Optimierung einer Seite
bzw. der gebuchten Werbung zur besseren Auffindbarkeit
durch Suchmaschinen und einer Manipulation der Treffer-
liste zum Nachteil der Nutzer letztlich ein schmaler Grat.

V. Haftung f�r Suchergebnisse
Die Frage, inwieweit der Anbieter einer Suchmaschine f�r
rechtswidrige Inhalte, die �ber die Suchmaschine gefunden
und angezeigt werden, verantwortlich ist, wird weiterhin
kontrovers diskutiert.43 Eine Notwendigkeit zur Inan-
spruchnahme der Anbieter kann sich daraus ergeben, dass
der Prim�rsch�diger oftmals aufgrund der Mçglichkeit zur
anonymen Nutzung des Internets nur schwer identifiziert
werden kann und selbst im Falle einer Identifizierung das
berechtigte Rechtsschutzbegehren oftmals ins Leere
l�uft.44 Es stellt sich daher die Frage, wann und unter
welchen Voraussetzungen der Anbieter der Suchmaschine,
ohne dessen Zutun die Inhalte kaum auffindbar w�ren, zu
Recht selbst in Anspruch genommen werden kann. Zu
differenzieren ist dabei sinnvollerweise danach, ob es um
die Haftung f�r fremde Inhalte geht oder eine versch�rfte
Haftung in Betracht kommt, weil es sich um eigene Inhalte
des Anbieters handelt oder er sich zumindest fremde Inhalte
zu eigen gemacht hat.45 Basierend auf dieser Differenzie-
rung sind letztlich die verschiedenen Fallgruppen zu be-
werten.

Konzeptionell wird in der Literatur zutreffend darauf hin-
gewiesen, dass durch das bisherige Haftungsregime fal-
sche Anreize geschaffen werden kçnnen, in Zweifelsf�llen
eher fremde Inhalte zu lçschen (sog. „Overblocking“).46

Unterbleibt die Lçschung, obwohl eine Lçschung geboten
gewesen w�re, besteht die Gefahr sowohl einer zivilrecht-
lichen Inanspruchnahme als auch von staatlichen Sanktio-
nen, etwa in Form von Bußgeldern nach dem NetzDG.47

Wenn der Suchmaschinenbetreiber dagegen vorsorglich
Inhalte lçscht, obwohl dies nicht geboten war, gibt es
hiergegen kaum eine rechtliche Handhabe und damit f�r
den Anbieter automatisch ein viel geringeres Risiko.48

Ein weiteres konzeptionelles Risiko ergibt sich daraus,
dass große Anbieter wie Google alleine aufgrund der Viel-
zahl von Beschwerden und Lçschanspr�chen automatisch

in die Rolle eines „de-facto-Streitmittlers“ gedr�ngt wer-
den, der zun�chst nach eigenem Ermessen �ber den ihm
pr�sentierten Sachverhalt zu entscheiden hat.49 Abh�ngig
davon, wie einfach eine gerichtliche �berpr�fung des Vor-
gehens gegen den Anbieter ist, besteht die Gefahr, dass
kaum Verfahren bei den staatlichen Gerichten anh�ngig
gemacht werden und durch interne Beschwerdeverfahren
eine Parallelwelt mit eigenen Standards und eigenen Streit-
beilegungsverfahren entsteht. Rechtspolitisch ist daher zu
�berlegen, ob es vor diesem Hintergrund notwendig ist,
Google und anderen Anbietern eine Pflicht aufzuerlegen,
ein alternatives Streitbeilegungsverfahren vor unabh�ngi-
gen Stellen zu organisieren und hieran teilzunehmen.50

1. Recht auf Vergessenwerden

In seinen beiden Entscheidungen vom 27. 7. 2020 hat sich
der BGH erneut mit der Auslistung von Suchergebnissen
bei Google auf Grundlage des Lçschungsanspruchs aus
Art. 17 Abs. 1 DSGVO, dem „Recht auf Vergessenwer-
den“ auseinandergesetzt.

In dem ersten Verfahren begehrte der ehemalige Gesch�fts-
f�hrer eines Regionalverbandes des Arbeiter-Samariter-
Bundes die Auslistung bestimmter Presse-Artikel, in denen
wahrheitsgem�ß �ber eine Erkrankung des Gesch�ftsf�h-
rers des Regionalverbands und gleichzeitig �ber die finan-
ziellen Schwierigkeiten des Verbands berichtet wurde.51 In
seiner Entscheidung hat der BGH im Wesentlichen die
Grunds�tze zur erforderlichen Grundrechtsabw�gung aus
der Entscheidung des BVerfG „Recht auf Vergessenwer-
den II“52 herangezogen. Der Kl�ger habe danach keinen
Anspruch aus Art. 17 Abs. 1 DSGVO auf Lçschung des
Suchergebnisses gegen den Suchmaschinenbetreiber. Die
sich gegen�berstehenden Grundrechte auf Seiten des Kl�-
gers insbesondere auf Schutz personenbezogener Daten
gem�ß Art. 6 GRCh und auf Seiten des Sachmaschinen-
betreibers auf unternehmerische Freiheit gem�ß Art. 16
GRCh seien gleichberechtigt miteinander abzuw�gen.53

Zwar bekr�ftigt der BGH, dass der Kl�ger nicht verpflichtet
sei, vorrangig die f�r den verlinkten Artikel verantwort-
lichen Presseorgane in Anspruch zu nehmen.54 Außerdem
gibt der BGH ausdr�cklich seine bisherige Rechtsprechung
auf, wonach der Suchmaschinenbetreiber erst dann t�tig
werden m�sse, wenn er von einer offensichtlichen und auf
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den ersten Blick klar erkennbaren Rechtsverletzung des
Betroffenen Kenntnis erlange.55 Letztlich fiel im konkreten
Fall allerdings die Grundrechtsabw�gung zum Nachteil des
Kl�gers aus. Dies lag vor allem daran, dass in dem Zei-
tungsartikel wahrheitsgem�ß berichtet wurde und dieser
Artikel auch unter Ber�cksichtigung des Zeitfaktors noch
verçffentlicht werden durfte.56

Mit seiner zweiten Entscheidung �ber ein Auslistungsbe-
gehren vom selben Tag hat der BGH dem EuGH zwei
Fragen zur wichtigen Abgrenzung des Lçschungsbegeh-
rens gegen den Suchmaschinenbetreiber von der direkten
Inanspruchnahme des unmittelbaren Stçrers zur Vorabent-
scheidung vorgelegt.57 Das Verfahren betrifft das Auslis-
tungsbegehren gegen einen Suchmaschinenbetreiber we-
gen mehrerer Artikel auf der Internetseite eines US-ame-
rikanischen Unternehmens, die sich kritisch mit dem An-
lagemodell einzelner Gesellschaften der Kl�ger auseinan-
dersetzten. Einer dieser Artikel war zudem mit Fotos, auf
denen einer der Kl�ger zu sehen war, bebildert. Die Kl�ger
behaupteten, von dem Betreiber der Internetseite erpresst
worden zu sein und dass die Artikel falsche Tatsachenbe-
hauptungen enthielten. Dies hat der Suchmaschinenbetrei-
ber im Wesentlichen mit Nichtwissen bestritten.58 Der
BGH setzt sich ausf�hrlich mit der Frage auseinander, ob
die Kl�ger zun�chst gegen�ber demjenigen, der die Inhalte
eingestellt hatte, Rechtsschutz begehren und dar�ber kl�-
ren lassen m�ssen, ob die Inhalte wahrheitsgem�ß sind.59

Insoweit neigt der BGH selbst ausdr�cklich dazu, dass die
Frage, ob die von der Suchmaschine verlinkten Inhalte
wahr sind, im Verh�ltnis zwischen Betroffenen und In-
halteanbieter zu kl�ren ist, da der Suchmaschinenbetreiber
zwar datenschutzrechtlich unmittelbar verantwortlich, hin-
sichtlich der von ihm verlinkten Inhalte aber bloß Inter-
medi�r sei.60 Die vom BGH favorisierte Sichtweise wurde
unter dem Gesichtspunkt des „Overblocking“ (zur Diskus-
sion bereits oben) positiv aufgenommen.61 Tats�chlich
w�rde eine generelle Lçschpflicht des Suchmaschinenbe-
treibers bei bloß behaupteter Unwahrheit von Verçffentli-
chungen zu einer deutlichen Einschr�nkung der Medien-
und Informationsfreiheit f�hren. Allerdings gibt es F�lle,
in denen der Betroffene nicht in zumutbarer Weise gegen
den Inhalteanbieter selbst vorgehen kann,62 insbesondere
in F�llen, in denen der Inhalteanbieter unbekannt ist, ein
Pseudonym verwendet oder keine Zustelladresse hat. In
diesen F�llen m�sste gegebenenfalls die Frage, ob ein
Inhalt wahr ist oder nicht, auch im Gerichtsverfahren
zwischen Betroffenem und Intermedi�r gekl�rt werden
kçnnen, da ansonsten der effektive Grundrechtsschutz
des Betroffenen zu stark zur�ckgedr�ngt w�rde.

2. Fake News

Bereits im Jahr 2019 wurde eine Versch�rfung des Netz-
werkdurchsetzungsgesetzes angek�ndigt.63 Der Bundestag
hat nun am 17. 6. 2020 den Entwurf eines Gesetzes zur
Bek�mpfung des Rechtsextremismus und der Hasskrimi-
nalit�t vom 10. 3. 202064 angenommen.65 Aufgrund ver-
fassungsrechtlicher Bedenken gegen das Gesetz, die u. a.
in einem Gutachten der wissenschaftlichen Dienste des
Bundestags66 verçffentlicht wurden, wurde das Gesetz
jedoch noch nicht ausgefertigt.67

3. Nutzerbewertungen

Bewertungen von Nutzern, die �ber Suchmaschinen abruf-
bar sind oder direkt auf den Seiten von Google erfolgen,
stellen aus Sicht des Anbieters grunds�tzlich fremde In-

halte dar. Eine andere Bewertung kann sich erst dann
rechtfertigen lassen, wenn der Anbieter eine Auswahl
und Gewichtung der Bewertungen vornimmt. Der Anbie-
ter Yelp hat etwa bestimmte Bewertungen standardm�ßig
als „momentan nicht empfohlen“ ausgeblendet, was aber
vom BGH als zul�ssig gebilligt wurde.68 Im konkreten Fall
war die Tatsache, dass nur ein Teil der Bewertung ber�ck-
sichtigt wurde, hinreichend transparent und der Nutzer
konnte sich auch die weiteren Bewertungen anzeigen las-
sen. Von einer reinen Wiedergabe fremder Inhalte w�re
aber wohl dann nicht mehr auszugehen, wenn einzelne
Bewertungen ver�ndert werden oder durch die Herausstel-
lung einzelner Bewertungen der Eindruck entsteht, deren
Aussagen seien �berpr�ft worden.69 Bezogen auf spezia-
lisierte Arztbewertungsportale hat das OLG Frankfurt zur
Abgrenzung außerdem klargestellt, dass es f�r die Stellung
als neutraler Anbieter, der fremde Bewertungen verçffent-
licht, unsch�dlich sei, wenn der Anbieter zugleich den zu
bewertenden �rzten kostenpflichtige Leistungen (Premi-
um-Mitgliedschaften) anbietet, solange sich dies nicht auf
die Bewertungsergebnisse auswirke.70

Mit der Frage, wer �berhaupt zur Abgabe einer Bewertung
berechtigt ist, musste sich das LG Bielefeld befassen.71 Ein
Unternehmen war von einer Anwaltskanzlei f�r dessen
Mandanten auf Zahlung in Anspruch genommen worden
und hat im Nachgang die Rechtsanw�lte des Gl�ubigers mit
einem Stern und dem Zusatz „Alles etwas unkoordiniert.
Bin nicht zufrieden“ bewertet. Das Gericht hielt diese Be-
wertung f�r unzul�ssig und verwies darauf, dass ein Schuld-
ner die T�tigkeit der gegnerischen Rechtsanw�lte in aller
Regel nicht als positiv wahrnehme w�rde.72 Die Bewertung
einer Anwaltskanzlei suggeriere aber, deren Leistungen
seien als Mandant in Anspruch genommen worden.73 Diese
Interpretation der Bewertungsfunktion bei Google und an-
deren großen Anbietern ist allerdings umstritten.74 Die
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Nutzungsbedingungen verlangen f�r die Abgabe einer Be-
wertung gerade nicht, dass die angebotenen Leistungen in
Anspruch genommen wurden und auf dieser Basis die
Bewertung erfolgt. Im konkreten Fall ließe sich allenfalls
argumentieren, der Verweis auf die Unzufriedenheit erwe-
cke den Eindruck, der Nutzer habe die Kanzlei ausgew�hlt
und sei mit der Auswahl unzufrieden, auch diese Interpre-
tation ist aber keineswegs zwingend. Es h�tte daher nahe-
gelegen, die �ußerung noch als zul�ssige Meinungs�uße-
rung anzusehen, eine hçchstgerichtliche Kl�rung dazu steht
aber weiter aus.

4. Eigene Inhalte von Google

Google intensiviert weiterhin in die eigenen Bem�hungen,
auf Suchanfragen nicht nur fremde Inhalte anzuzeigen,
sondern �bernimmt teilweise selbst die Bereitstellung von
gesuchten Inhalten f�r die Nutzer.75 Bezogen auf Hotels hat
Google dabei nach nicht n�her nachvollziehbaren Kriterien
eine Sterne-Klassifizierung angegeben, selbst wenn diese
nicht �ber eine offizielle Einstufung der DEHOGA ver-
f�gen.76 Der Dachverband ist gegen dieses Vorgehen von
Google vorgegangen und konnte vor dem LG Berlin ein
Anerkenntnisurteil erreichen, wonach Google zuk�nftig
entsprechende Angaben zu unterlassen hat.77 Unber�hrt
hiervon bleibt aber die Verçffentlichung von Nutzerbewer-
tungen mit der etablierten Sterneskala von 1 bis 5 Sternen
und zwar auch bezogen auf Hotels.78

5. Google Streetview und Google Earth

Anders als in vielen anderen Staaten existieren bei Google
f�r Deutschland nur in einem sehr geringen Umfang Stra-
ßenansichten, die als Erg�nzung zum Kartenmaterial ab-
rufbar sind (Street View). Obwohl die grunds�tzliche Zu-
l�ssigkeit der entsprechenden Kamerafahrten gekl�rt ist,
h�lt Google sich mit einer Ausweitung des Angebotes
weiterhin zur�ck.79 Zur Einhaltung der datenschutzrecht-
lichen Vorgaben bietet Google im Hinblick auf bestehende
Aufnahmen die Option, der Darstellung der eigenen H�u-
ser zu widersprechen, was zu einer Verpixelung der rele-
vanten Bereiche f�hrt.

Bezogen auf die satellitengest�tzten Bilder von Google
Earth hat jetzt das LG Itzehoe erstmals best�tigt, dass die
Verçffentlichung dieser Bilder nicht in gesch�tzte Rechts-
positionen der Grundst�ckseigent�mer eingreift.80 In der
sehr ausf�hrlichen Urteilsbegr�ndung wird unter anderem
herausgearbeitet, dass die relativ strikten Anforderungen
f�r Street View sich nicht auf satellitengest�tzte Aufnah-
men �bertragen ließen. Im Rahmen einer Interessenabw�-
gung sieht es das Gericht dabei ausdr�cklich als zumutbar
an, dass auch çffentlich nicht einsehbare Bereiche auf den
Bildern erkennbar sind, ohne dass insoweit ein Wider-
spruchsrecht bestehen oder eine sonstige rechtliche Hand-
habe gegen die Verçffentlichung gew�hrt werden m�sse.

6. Auskunftsanspr�che

Soweit gegen den Betreiber einer Suchmaschine nicht nur
Unterlassungs- bzw. Lçschungsanspr�che durchgesetzt
werden sollen, sondern auch f�r ein mçgliches Vorgehen
gegen den eigentlichen Rechtsverletzer Auskunftsanspr�-
che geltend gemacht werden, stellt sich die Frage, in
welchem Umfang vorhandene Nutzerdaten offenzulegen
sind.81 Bezogen auf den Videodienst YouTube hat der
EuGH jetzt klargestellt, dass die Pflicht von Google zur
Herausgabe der Adresse nicht die E-Mail-Adresse, eine
etwaige Telefonnummer und die verwendete IP-Adresse

umfasst.82 Vorangegangen war eine Vorlageentscheidung
des BGH zu der Frage, wie die Regelungen auf Grundlage
der Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen
Eigentums auszulegen sind.83 Der EuGH weist in seiner
Entscheidung zutreffend darauf hin, dass der Auskunfts-
anspruch darauf gerichtet ist, dem Rechteinhaber nach-
folgend die gerichtliche Inanspruchnahme zu ermçglichen,
wof�r neben der postalischen Adresse weitergehende An-
gaben nicht erforderlich sind.84

Bezogen auf vergleichbare Auskunftsanspr�che zum Vor-
gehen gegen rechtsverletzende �ußerungen, die �ber Goo-
gle und andere Anbieter abrufbar sind, ist dagegen in der
deutschen Rechtsprechung zu § 14 TMG anerkannt, dass
auch IP-Adresse und E-Mail-Adresse von dem Auskunfts-
anspruch umfasst sind.85 Schwierigkeiten bereitet in die-
sem Kontext eher die Abgrenzung, wann �berhaupt die
Anspruchsvoraussetzungen erf�llt sind, unter denen ein
Auskunftsanspruch besteht.86

VI. Urheberrecht und Leistungsschutzrechte

Nachdem bereits im Jahr 2019 die stark diskutierte EU-
Richtlinie „�ber das Urheberrecht und die verwandten
Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt“ verabschiedet
worden war,87 hat nun das das Bundesministerium f�r
Justiz und Verbraucherschutz einen Diskussionsentwurf
f�r ein „Erstes Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts
an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarkts“88 und am
24. 6. 2020 den Diskussionsentwurf eines „Zweiten Geset-
zes zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse
des digitalen Binnenmarktes“ vorgelegt.89 Der Entwurf
des Gesetzes zur Anpassung des Urheberrechts an die
Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes der Bundesre-
gierung90 wurde mittlerweile am 3. 2. 2021 vom Bundes-
kabinett beschlossen.91 Darin enthalten ist das kontrovers
diskutierte Leistungsschutzrecht f�r Presseverleger, das
insbesondere auch Suchmaschinen betrifft.92
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VII. Datenschutz und Telekommunikation
Gleich mehrere Vorhaben zielen auf eine st�rkere Regu-
lierung der verschiedenen Dienste von Google ab und
ber�hren dabei teilweise auch das urspr�ngliche Kernge-
sch�ft der Suchmaschinen, unter anderem die P2B-VO, der
neue Mediendienstestaatsvertrag und die weiterhin im
Entwurfsstadium befindliche E-Privacy-VO. In daten-
schutzrechtlicher Hinsicht muss sich Google weiterhin
gegen Bußgelder aufgrund von Datenschutzverstçßen in
Frankreich wehren.

1. Bußgeld gegen Google in Frankreich

Die franzçsische Aufsichtsbehçrde CNIL hat gegen Goo-
gle insgesamt ein Bußgeld in Hçhe von insgesamt 100
Mio. EUR verh�ngt.93 Das Bußgeld betrifft dabei teilweise
die amerikanische Muttergesellschaft Google LLC und
teilweise die irische Tochtergesellschaft Google Ireland
Ltd., die f�r den europ�ischen Markt als verantwortliche
Stelle auftritt.94 Einer der zentralen Vorw�rfe der CNIL
bezieht sich darauf, dass bei Nutzung der Suchmaschine
google.fr Cookies gesetzt wurden, ohne dass eine ausrei-
chend informierte Zustimmung der Nutzer vorgelegen ha-
be. Wenig transparent war Google auch bezogen auf In-
formationen �ber einen Widerspruch gegen die Verwen-
dung nicht-notwendiger Cookies.

F�r Google war es bereits das zweite hohe Bußgeld in
Frankreich, nachdem die CNIL bereits 2019 ein Bußgeld in
Hçhe von 50 Mio. EUR gegen Google verh�ngt hatte.95 In
anderen L�ndern sind ebenfalls bereits erste Bußgelder
gegen Google verh�ngt worden, wenn auch in deutlich
moderaterer Hçhe.96 Die deutschen Aufsichtsbehçrden
�ußern sich zwar auch kritisch �ber Google, haben aber
bisher keine eigenen Bußgelder verh�ngt.

Eines der zentralen Probleme f�r Google d�rfte darin
bestehen, dass das gesamte Gesch�ftsmodell des Suchma-
schinenanbieters im Kern darauf basiert, mçglichst viele
Informationen �ber die Nutzer zu sammeln und diese
Informationen dabei auch zu vermarkten, insbesondere
bezogen auf die Vermarktung von Werbung. Vor diesem
Hintergrund ist Google bisher nicht durch eine vorbild-
hafte Umsetzung der datenschutzrechtlichen Bestimmun-
gen aufgefallen.

2. Rechtliche Rahmenbedingungen f�r Google-Dienste

F�r die Bereitstellung des E-Mail-Services G-Mail unter-
liegt Google immerhin nicht den strengen Vorgaben des
Telekommunikationsrechts. Auf die Vorlageentscheidung
des OVG M�nster hatte der EuGH bereits 2019 klarge-
stellt, eine Einstufung als Telekommunikationsdienst kçn-
ne nicht damit begr�ndet werden, dass neben dem E-Mail-
Dienst außerdem eine eigene Netzinfrastruktur betrieben
wird. Folgerichtig hat das OVG M�nster nachfolgend die
anderslautende Entscheidung der Vorinstanz aufgeho-
ben.97 Es bleibt damit dabei, dass G-Mail und vergleich-
bare Over-the-top-Dienste (OTT) keiner klassischen staat-
lichen Regulierung und Kontrolle unterfallen, jedenfalls
bis zur Verabschiedung der E-Privacy-Verordnung.

Mit Verabschiedung der E-Privacy-Verordnung w�rden
f�r online-basierte Dienste wie die Angebote von Google
strengere Vorgaben gelten, insbesondere auch bezogen auf
die Auswertung und Verwendung von Nutzerdaten.98 Die
Arbeiten zur Finalisierung der E-Privacy-Verordnung ge-
hen aber weiter nur schleppend voran. Im Rahmen der
deutschen Ratspr�sidentschaft wurde zwar im November

2020 ein neuer Textentwurf vorgelegt, der aber weiterhin
nicht konsensf�hig war.99 Selbst nach einer finalen Ver-
st�ndigung ist aber ohnehin mit einem Inkrafttreten fr�-
hestens 2023 zu rechnen.100

Zu beachten sind dagegen bereits die Vorgaben der P2B-
VO, die neben den Vorgaben f�r Anbieter von Online-
Suchmaschinen generell vorgibt, dass AGB gem. Art. 3
P2B-VO klar und transparent gestaltet sein m�ssen sowie
keine �berm�ßig benachteiligenden Bestimmungen ent-
halten d�rfen. Bereits in der Vergangenheit hatte Google
erhebliche Probleme, die eigenen Nutzungsbedingungen
so auszugestalten, dass diese den allgemeinen Vorgaben
f�r AGB gem. §§ 307 ff. BGB entsprochen haben.101

Im Zuge der �berarbeitung des Mediendienstestaatsver-
trags sind erstmals auch Regelungen mit Relevanz f�r
Suchmaschinen aufgenommen worden.102 Insgesamt sind
zahlreiche Bestimmungen aufgenommen worden, die ex-
plizit die Bereitstellung von neuen Medien erfassen.103

Suchmaschinen fallen dabei unter den neuen Begriff des
Medienintermedi�rs gem. § 2 Abs. 2 Nr. 16 MStV. Vor-
aussetzung f�r den Anwendungsbereich ist eine Zusam-
menstellung von Inhalten, die auch journalistisch-redak-
tionelle Angebote Dritter umfassen, die aggregiert, selek-
tiert und allgemein pr�sentiert werden. Sofern die entspre-
chende Voraussetzung erf�llt ist und der Schwellenwert
von mindestens einer Million Nutzer pro Monat gem. § 91
Abs. 2 Nr. 1 MStV erreicht wird, m�ssen zus�tzlich Trans-
parenzanforderungen erf�llt und eine Diskriminierungs-
freiheit sichergestellt werden.104 Zutreffend wird in die-
sem Kontext allerdings in der Literatur darauf hingewie-
sen, dass es gerade die Aufgabe einer Suchmaschine ist,
mçglichst passende Suchergebnisse zu pr�sentieren, so
dass gerade nicht alle mçglichen Treffer gleichbehandelt
werden (kçnnen).105
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